
Hinweise und Hygieneregelungen zur Int. Hauptsonderschau der 

Orloff und Zwerg-Orloff vom 20-21. November 2021 in der HaseBock 

Halle in Eggenstein 

Seit dem 16. September 2021 sieht die Corona-Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg eine Stufenregelung vor, die sich an der Auslastung 

der Intensivbetten und der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz orientiert.  

Folgende Regelungen gelten derzeit in Baden-Württemberg aufgrund der 

gültigen CoronaVO BW:  

Die Corona-Verordnung des Landes sieht drei Stufen vor:  

 Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 
Intensivbetten mit COVID-19-Patienten belegt. 

 Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit 
COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten (AIB). 

 Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 12,0 oder ab 390 mit 
COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten. 

Aktuell geltende Stufe:  

 

ALARMSTUFE  (seit dem 17.11.2021) 

 

Es gilt für die Hauptsonderschau folgende Regelungen: 

Am Tag der Einlieferung (nur Züchterinnen und Züchter) dem 19.11.2021 ab 
13.00 Uhr bis 20.00 Uhr  

besteht nur für die Einlieferung der Tiere die 3G Regelung das heißt Genesen, 
Geimpft oder negativ Getestet. 
 

Für den Tag der Bewertung dem 20.11.2021  

gilt für die Preisrichter und Helfer die 2 G Regelung. 

An den öffentlichen Ausstellungstagen 20.11. bis 21.11.2021 und dem Züchterabend 

sowie dem Rahmenprogramm gilt die 2 G Regelung das heißt Genesen oder 

Geimpft. 

Am Tag des Aussetzen der Tiere, dem 21.11.2021 ab 13.00 Uhr  

besteht nur für das Aussetzen der Tiere die 3G Regelung das heißt Genesen, 

Geimpft oder negativ Getestet. 

 



Ausnahme (Alarmstufe): 

Personen, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Zutritt ohne Testnachweis 

im Rahmen der verfügbaren oder zulässigen Kapazitäten immer gestattet, sofern sie 

asymptomatisch sind. Für asymptomatische Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die 

keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission besteht, ist statt eines PCR-

Testnachweises ein negativer Antigen-Testnachweis ausreichend. 

 

WICHTIG An allen Tagen inkl. Ein- und Aussetzten gilt: 

 

 

Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich an die Vorgaben zu halten. 

Nur so können wir eine schöne und sichere Durchführung der 

Hauptsonderschau gewährleisten! 

 

Die Ausstellungsleitung  

KLZV C37 Eggenstein e.V.  


